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 3 ANALYSE BESTANDSGEGÄUDE 
 

 





 
3.1 Die Lage  Die Engerthsraße 229 liegt im zweiten Wiener Gemeindebezirk und ist zwischen 1848 und 1918 errichtet worden. Sie ist eingebettet zwischen der nordöstlich liegenden Donau, welche in etwa 100m Entfernung als Naherholungsraum angesehen werden kann. In südöstlicher Richtung befindet sich der Wiener Prater sowie das Messegelände. Wie am Lageplan ersichtlich, handelt es sich um eine Eckbebauung mit geschlossener Bauweise.  





 
3.2 Das Bestandsgebäude  Der Bautypus entspricht einer Eckbebauung mit hofseitig liegendem Stiegenhaus. Das Gebäude ist mit fünf oberirdischen und einen unterirdischen Geschoss ausgeführt worden. Die straßenseitige sowie hofseitige Fassade weist keine Gliederung auf. Die für Gründerzeithäuser typische statische Konstruktion ist auch hier zu finden. Die hofseitigen sowie straßenseitigen Außenwände verjüngen sich von 90 cm Wandstärke im Kellergeschoss bis zur obersten Drempelwand des nicht ausgebauten Rohdachbodens auf 45cm.   
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3.4 Kellergeschoss   Das Gebäude ist voll unterkellert. Die Erschließung des Kellergeschosses erfolgt über das im Hof situierte Stiegenhaus. Wie zur Gründerzeit häufig ausgeführt, befindet sich die allgemeine Waschküche im Kellergeschoss. Den größten Teil nehmen jedoch die Kellerabteile der einzelenen Wohnungen ein. Am Foto ersichtlich ist der aus Ziegelsteinen gemauerte Gewölbekeller.    
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Stahl-Holz Konstruktion  Die primäre Tragstruktur des Dachgeschosses übernimmen. Stahlträger, welche oft erst vor Ort zusammengeschraubt und geschweist werden. Sie bilden einen  Stahlrahmen von der vorderen zur hinteren tragenden Außenwand. Die Stahlträger werden straßenseitig, teils in die Drempelwand, auf einen vorbereiteten Betonrost geschraubt. Nebenträger sowie etwaige Stützen  werden häufig neben den Kaminwänden angeordnet. Die sekundäre Tragkonstruktion übernehmen Konstruktionvollhölzer, welche zwischen den Stahlträgern eingesetzt werden. Ober- bzw. Unterhalb der Tragkonstruktion werden OSB-Platten angebracht, welche die Aussteifung übernehmen. In der Ebene der Konstruktionshölzer wird die Dämmung eingabracht. Üblicherweise werden Außenwände als Pfosten-Riegel-Fassade ausgeführt.     

      



 
Holzmassivbauweise - Brettsperrholz  Brettsperrholzbauweise findet man häufig immer häufiger im Wohnungsbau. Die Elemente werden als tragende Bauteile eingesetzt. Die Elemente  bestehen aus mehreren Lagen kreuzweise und vollflächig mit für tragende  Zwecke zugelassene Klebstoffe verleimt. Durch diesen Vorgang wird das Tragverhalten, aber auch das Quell- und Schwindverhalten auf ein Mindestmaß reduziert. Großere Platten bleiben dadurch formstabil. Die einzelenen Schichten haben eine Stärke zwischen 19mm und 45 mm. Je nach Erforderniss werden 3, 5 oder 7 Lagen miteinander verklebt. Decken sowie Wände können als sichtbare Andwendung hergestellt werden. Die Standardbreiten bewegen sich zwischen 2.50 m und 3.0 m bei Standardlängen von 12.0m bis 20.0 m. Im Gegensatz zur Stahl-Holz-Bauweise erfolgt hier eine klare Trennung zwischen Tragstruktur und Dämmebene.                 
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An  
Magistratsabteilung 37 / Gebietsgruppe OST 
Baupolizei für den 20. Bezirk 
Dresdner Straße 82 
1200 Wien 
 
 
  Wien, 28.05.2018 
 
 
Betreff:   Begründung zur Abweichung §68 Wiener Bauordnung 
  zum Bauvorhaben 

Engerthstraße 229, 1020 Wien 
 
 
Gemäß geltender Wiener Bauordnung §68(1): 
Änderungen und Instandsetzungen an rechtmäßig bestehenden Gebäuden, Zubauten, durch die bloß rechtmäßig 
bestehende einzelne Räume vergrößert werden, sowie Umbauten einzelner Geschoße in rechtmäßig bestehenden 
Gebäuden sind auch zu bewilligen, wenn sie eine Abweichung des Baubestandes von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes mindern oder die Einhaltung dieser Bestimmungen einen unverhältnismäßigen Aufwand erforderte. Die 
Gründe, die für die Ausführung der Baumaßnahmen sprechen, sind mit den Gründen, die infolge der nicht 
vollständigen Einhaltung von Bestimmungen hinsichtlich des barrierefreien Bauens dagegen sprechen, abzuwägen. 
§ 69 bleibt unberührt. 

 
 
 
 
Beim gegenständlichen Einreichplan für den Dachgeschossausbau und Liftzubau 
Auf der Liegenschaft 
 
 
1020 Wien, Engerthstraße 229 
Plannumer: EN229_ER-00-A-01 sowie EN229_ER-00-A-02 
Plandatum: 28.05.2018 

 
 
 

handelt es sich um ein Gründerzeithaus auf einer Eckparzelle. Das Objekt umfasst im Bestand das Kellergeschoss, 
Erdgeschoss, 1. – 3. Stock, sowie in weiterer Folge den geplanten Ausbau des Dachgeschosses. Aufgrund der 
Konsenssitaution des Erdgeschosses befinden sich 2 Stufen direkt am Eingang der Liegenschaft. Der 
Niveauunterschied umfasst 25cm. Der Einbau einer Rampe stünde im unverhältnismäßigen Aufwand. Dem 
gleichwertigem Schutzniveau nach §2 WBTV wird mit einer beistellbaren Rampe nachgekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wien, 28.05.2018             Gabriele Martinz 
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         1. Begründung für die Überschreitung des Gaubendrittels §81(6)  Wiener BO     Gem. §81 Abs. 6 der Wiener Bauordnung gilt (Zitat): [...] Auf Antrag ist durch die Behörde (§ 133) eine Überschreitung dieses Ausmaßes bis höchstens zur Hälfte der betreffenden Gebäudefront zuzulassen, wenn dies eine zweckmäßigere oder zeit-gemäße Nutzung des Bauwerks bewirkt oder der Herbeiführung eines den zeitgemäßen Vorstellungen entsprechenden örtlichen Stadtbildes dient; dabei darf die Bebaubarkeit der Nachbargrund-flächen ohne nachgewiesene Zustimmung des betroffenen Nachbarn nicht vermindert werden.    1. Die Ausführung der Gaubenbreite von max. 1/2 an den Hoffassaden bewirkt eine  zweckmäßigere und zeigemäße Nutzung des Bauwerks.   a. Aufgrund der gewählten Gaubengrößen und deren Positionierung ergibt sich eine  sinnvollere Grundrissgestaltung der Wohnungen und in weiterer Folge eine bessere Nutzung der zweiten Dachgeschossebene.   b. Dieses Ausmaß wird nicht in vollem Umfang von max. 1/2 der Fassadenlänge ausgeschöpft. Die Gaubengröße wurde insbesondere unter Berücksichtigung des Bestandes, der Nachbargebäude sowie unter Rücksichtnahme auf ästhetische und architektonische  Erscheinung gewählt.      2. Aufgrund der gewählten Situierung und Größe der hofseitigen Gaupen wird die Bebaubarkeit  der Nachbargrundflächen nicht vermindert.   a. Die Gaupen befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe zu den angrenzenden Nachbarliegenschaften sondern weisen entweder durch eingeschnittene Terrassenflächen von den Grundgrenzen ab oder haben durch die ihre Positionierung genügend Abstand zur Grundstücksgrenze. Somit erfolgt weder eine Verschlechterung der Belichtungssituation noch eine Beeinträchtigung der Bebaubarkeit auf den angrenzenden.     Aufgrund der oben angeführten Begründungen wird um Bewilligung der Abweichung gemäß §81 Abs. 6 der BO für Wien angesucht.        Wien, 28.05.2018          Gabriele Martinz 
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  An  Magistratsabteilung 37 / Gebietsgruppe OST Baupolizei für den 20. Bezirk Dresdner Straße 82 1200 Wien     Wien, 28.05.2018   Betreff:   Begründung zur Abweichung §81(6) Wiener Bauordnung   zum Bauvorhaben Engerthstraße 229, 1020 Wien   Sehr geehrte Damen und Herren,  anbei die gutachterliche Begründung für die Ausnahme gemäß §81(6) Wiener BO  
- Überschreitung des Gaubendrittels an den hofseitigen Fassaden     DER BAUPLATZ:   Der Bauplatz liegt im 20. Wiener Gemeidebezirk in der Engerthstraße 229 in unmittelbarer  Umgebung der Praterlände. in nordöstlicher  Richtung.    Die Bestimmungen des geltenden FläWi- und Bebauungsplanes sehen für die Liegenschaft   Gstr.Nr.: 2428/2, EZ: 2921 KG: 01657 Leopoldstadt zwei Bestimmungen vor.  - W  IV  g „Wohngebiet, Bauklasse IV,                  geschlossene Bauweise“  - G  „Gärtnerisch zu gestaltende Grundstücksflächen“     Für die oben genannte Liegenschaft ist ein Dachgeschossausbau geplant. Lt. Einreichung Plannummer:  EN229-ER-00-A-01 sowie EN229-ER-00-A-02 Plandatum:  28.05.2018   Die vorgesehene Abweichung zur Wiener Bauordnung §81(6) – Überschreitung des Gaubendrittels betrifft nur die hofseitigen Fronten. Die straßenseitige Gaubenlänge entspricht einem Drittel der Fassadenfront.   
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